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Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Ettiswil 
 

Art. 19a Grünzone Gewässer (GRG) (überlagert) 
 

1 Die Grünzone Gewässer dient dem Schutz und dem Unterhalt der Gewässer und ihrer Uferräume, 
sowie dem Schutz vor Hochwasser. 

2 Innerhalb der Grünzone Gewässer sind Bauten, Anlagen und Nutzungen gemäss Art. 41c der 
Gewässerschutzverordnung des Bundes zulässig. 

 


